


Damit Ihr Start in die Fachoberschule
Sozialpädagogik reibungslos gelingt, erhalten
Sie auf den folgenden Seiten grundlegende
Informationen über:

 die Schulform

 den Zeitplan für die ersten Schulwochen

 das Praktikum

 der erste Schultag



 Erweiterung und Vertiefung der 

Allgemeinbildung

 Fachliche Schwerpunktsetzung im Bereich 

Sozialpädagogik

 Berufliche Orientierung

 Erlangen der Allgemeinen 

Fachhochschulreife



Klasse 11
Duales System 
 3 Tage Praktikum (Mo – Mi bzw. Mi – Fr. jeweils 8 

Arbeitsstunden)
 2 Tage Schule (Mo + Di bzw. Do + Fr jeweils 6 

Unterrichtsstunden). Eine Zuordnung zu einer der beiden 
Klassen erfolgt erst zur Einschulung im Juli 2025.

Klasse 12
Vollzeitunterricht (Montag bis Freitag)

 Abschlussprüfungen
 Schriftlich in ausgewählten berufsbezogenen Lerngebieten 

und in den allgemeinbildenden Fächern Deutsch, Englisch, 
Mathematik.



Zwei Halbjahrespraktika:
Praktikum I:  18.08.2025 – 30.01.2026 (480 Stunden)

Praktikum II: 02.02.2026 – 26.06.2026 (480 Stunden)

Gesamtumfang/Schuljahr= mind. 960 Stunden
 Stunden von einem Praktikum zum anderen sind nicht übertragbar.

 Der Nachweis der 960 Stunden ist Voraussetzung für die Versetzung in

die Klasse 12!



Mögliche Einsatzorte:

 Praktikum im Bereich Sozialpädagogik
 Kindergarten, Krippe, Kindertagesstätte, Jugendzentrum, Hort, Heime, 

Tagesgruppen, Grund-, Förder- oder Oberschule.

 Praktikum im sozialen Bereich
 Z.B. Jugendamt, Sozialamt, Soziale Beratungsstellen/ Anlaufstellen, 

Tagesbetreuung im Seniorenbereich (ohne pflegerische Tätigkeiten), 

Werkstatt für Menschen mit Behinderungen.



 Die SchülerInnen sorgen eigenverantwortlich für die Sicherstellung

der Praktikumsplätze. Die Praktikumsverträge müssen zum ersten

Schultag vorliegen.

 Die Schule stellt sicher, dass alle Schülerinnen und Schüler eine

Hygienebelehrung erhalten, bevor sie in die entsprechenden

Einrichtungen gehen.

 Die Schule führt die Aufsicht über die Inhalte und die Durchführung

des Praktikums. Ein Besuch der Lehrkräfte ist lt. Erlass des KMK nicht

vorgesehen.

 Bei Fragen oder Unstimmigkeiten können sich die Einrichtungen an

die Klassenlehrer wenden.



01.07.2025

Mitzubringen für den Start in Klasse 11 sind: 

 das beglaubigte Zugangszeugnis

 die beglaubigte Geburtsurkunde

 der Impfnachweis 

 die ausgefüllten Verträge beider Praktika 

 Verhaltensregeln für die Praktika

 Aktuelles Führungszeugnis



14.08.2025

Mitzubringen für den Start in Klasse 12 sind: 

 Beglaubigte Kopie der Zeugnisse

 Kopie der Geburtsurkunde

 Aktuelles Führungszeugnis (früher: „Polizeiliches Führungszeugnis“)



Bei Fragen, wenden Sie sich gerne an:

Ulf Köpcke, Teamleiter FOS

Tel.: 04471 – 9222-0 (Sekretariat)

Email: ulf.koepcke@bbsam.eu



Wir freuen uns, 

Sie bald persönlich bei uns 

begrüßen zu dürfen!


